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10. AHV-Revision — für oder gegen die Frauen?

Unsere nächste Veranstaltung wendet sich einem etwas trockenen Thema zu —

unserem grossen Sozialversicherungswerk AHV. Wir finden es wichtig, dass alle
Frauen genau darüber im Bild sind, was sich in diesem Bereich tut. Unsere Präsi-

dentin, die Juristin Bernadette £pprec/zt, legt im folgenden dar, worum es an
diesem Abend geht.

EINLADUNG
10. AHV-Revision — für oder gegen die Frauen?

Referentin: Nationalrätin RA Z>. Lz'/z iVaè/zo/z, Zollikon
Präsidentin der Eidgenössischen Kommission für Frauenfragen

Mittwoch, 23. November, 20.00 Uhr
Im Waaghaus, Marktgasse 25, Winterthur

Gemeinsame Veranstaltung mit
der Frauenzentrale Winterthur und dem Frauenpodium Winterthur-Land

Im November 1986 hat der Bun-
desrat anlässlich der Von-Wattenwyl-
Gespräche erste Vorschläge für eine
10. AHV-Revision der Öffentlichkeit
vorgestellt. Diese stiessen jedoch nicht
überall auf begeisterte Zustimmung. —

Dennoch ist unbestritten, dass dieses

wichtige Sozialwerk den gese/Ae/za/t-
tzc/zezz .Êntwzck/uttgen und Verände-
rungen, welche sich in den vierzig
Jahren seit der Schaffung der AHV
vollzogen haben, anzupassen ist. Auch
angesichts des G/ezc/z/zez'tsartzke/s in
der Bundesverfassung, der Annahme
des neuen Eherechts, der starken
Zunahme der Zahl der erwerbstätigen

Frauen sowie der immer häufiger vor-
kommenden Ehescheidungen usw. ist
eine einschneidende Systemkorrektur
dringend notwendig.

Zivilstandsunabhängige Renten?
Die wichtigsten Bartezen sowie die

BzBgezzömsctze Kommission /à> Fratz-
en/ragen haben ihre Vorstellungen für
die 10. AHV-Revision inzwischen ver-
öffentlicht.

Zentrales Anliegen aller vorgestell-
ten Modelle ist die Gleichstellung der
Geschlechter in der AHV. Realisieren
lässt sich dies gemäss Vorschlägen der

2



Eidg. Versicherungskasse (EFK), der
FDP, der SP und des Schweiz. Gewerk-
schaftsbundes (SGB) mittels Einfüh-
rung individueller, zm/sta«G?SM«aö/zän-

gzgez- Kenten. (Im geltenden Recht
haben nur Männer und unverheiratete
Frauen einen selbständigen Anspruch
auf Ausrichtung einer eigenen Rente.
Verheiratete Frauen besitzen nur dann
einen eigenen Anspruch, wenn der
Ehemann selber keinen hat. Sie kön-
nen allerdings die Auszahlung der
Flälfte der Ehepaar-Rente beantragen.)

Beitrags-Splitting
Jede Person soll unabhängig von

ihrem Zivilstand eine eigene Rente bil-
den, die ihr im Zeitpunkt der Renten-
berechtigung individuell ausbezahlt
wird. Für Verheiratete wird als Kor-
rekturmassnahme ein sog. Beitrags-
Bp/zYtzng vorgesehen, gemäss welchem
die während der Ehe entrichteten
AHV-Beiträge eines jeden Ehegatten je
zur Hälfte dem Konto des andern Ehe-
gatten gutgeschrieben werden. Weiter
ist die Ausrichtung eines sog. Betreu-
ungsbonus vorgesehen für Betreuungs-
aufgaben, die gegenüber Kindern und/
oder pflegebedürftigen Angehörigen
wahrgenommen werden. Die Einfüh-
rung dieses Systems gibt der Ehefrau
eine selbständige Position in der AHV,
was sich gerade im Falle einer Schei-
dung günstig für sie auswirkt. Sie muss
nach erfolgter Scheidung ihre eigene
Rente nicht mehr quasi von Null an
nochmals aufbauen, sondern sie kann
sich aus den gemeinsamen Ehejahren
gleich viel auf ihr Rentenkonto gut-
schreiben lassen wie ihr geschiedener
Ehemann.

Der BzznBesraf spricht sich gegen
diesen SystemWechsel in der AHV aus.
Er ist der Meinung, die Ehe solle wei-
terhin der Anknüpfungspunkt für So-
zialversicherungsleistungen sein. Dem
Gleichberechtigungsgedanken will der
Bundesrat durch Schaffung eines eige-
nen Rentenanspruchs für die Ehefrau
Rechnung tragen.

Stein des Anstosses: Rentenalter
Ein weiterer zentraler Punkt beim

Thema Gleichberechtigung ist das
Bezztczza/Zcz-, Der Bundesrat will weiter-
hin am Rentenalter 62/65 festhalten.
Er rechtfertigt dieses Festhalten mit
nach wie vor bestehenden lohn- und
karrieremässigen Benachteiligungen
der Frauen. Sämtliche Reformmodelle
verlangen hingegen ein gleiches Ren-
tenalter für Frau und Mann. Die FDP
und EFK sehen dieses bei 65 (nach Er-
füllung sämtlicher anderer Frauenpo-
stulate in der Sozialversicherung), die
CVP bei 64, die SP und der SGB bei
62. Für die Erhöhung des Rentenalters
werden vor allem Kostengründe im
Hinblick auf die problematische de-

mographische Entwicklung angeführt.
Für die Senkung spricht - nach Mei-
nung von SP und SGB — der soziale
Fortschritt.

In der Öffentlichkeit wurde Kritik
geübt an den Vorschlägen zur Erhö-
hung des Rentenalters für Frauen. Dies
bedeute einen sozialen Rückschritt
und führe dazu, dass die 10. AHV-
Revision 'auf dem Buckel der Frauen
ausgetragen werde'. Anlässlich des

Vortrags von NR Dr. Lili Nabholz wird
die Frage des Rentenalters sicher noch
einmal zur Sprache kommen.
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Weitere Reformziele
Weitere wichtige Reformziele sind

die Abschaffung der Zusatzrente für
die jüngere Ehefrau, die Einführung
einer Witwerrente sowie das flexible
Rentenalter. Die Frage der Kosten
spielt bei allen Reformvorschlägen ei-
ne wichtige Rolle. Von der ursprüng-
liehen Vorstellung der Kosfennewfra//-
hzY ist allerdings auch der Bundesrat
inzwischen etwas abgewichen. Nach
seiner Auffassung ist das Erreichen der
genannten Zielsetzungen bei Wahrung
einer totalen Kostenneutralität kaum
möglich. Weitere Finanzierungsquellen
sind zu suchen. Die Erhöhung der Bei-
träge an die Sozialversicherung ist je-
doch erst als eine der letzten Massnah-
men ins Auge zu fassen. Ebenfalls erst
zuletzt darf eine Erhöhung des Renten-
alters für Frauen geprüft werden!

•

Liebe Leserin, schreiben Sie uns
Ihre Meinung zur geplanten 10. AHV-
Revision. Wir werden Ihre Briefe in
der nächsten Nummer veröffentlichen.

Wir begrüssen herzlich die
folgenden neuen Mitglieder:

Elisabeth Hartmann-Haug
Winterthur

Marlies Hänseler-Fink
Zürich

Frau und Uni

Der Schweizerische Wissenschafts-
rat hat im Rahmen der schweizerischen
Hochschulperspektiven 1992- 1995 ei-
nen Bericht zur Situation der Frau an
den Universitäten ausarbeiten lassen.

Warum nehmen Frauen ihre Chan-
cen immer noch zu wenig wahr? Zwar
erhöhten sich die Studentinnenbestän-
de zwischen 1974 und 1984 um 94 %

(bei den Männern um 25,4 %), doch
wählen Frauen nach wie vor Kurzstu-
diengänge oder konzentrieren sich auf
Fächer, deren Sozialprestige und Wert
auf dem Arbeitsmarkt ständig abneh-
men. Doch selbst wenn sie sich einer
'typisch männlichen' Ausbildung zu-
wenden, stossen sie in der Arbeitswelt
auf unerwartet grosse Hindernisse.

Auch Forschung w'èer Frauen (im
angelsächsischen Bereich 'Women's
Studies' genannt) wird an unseren
Hochschulen noch immer Stiefmütter-
lieh behandelt, obschon sie sich inter-
national einen anerkannten Platz gesi-
chert hat. In dieser Hinsicht drängt
sich die Schaffung neuer oder der Aus-
bau bestehender Archive und Biblio-
theken auf. Ausreichende finanzielle
Mittel sind für Forschungsprojekte in
diesem Feld bereitzustellen. In allen
Disziplinen soll Frauenforschung end-
lieh die ihr gebührende Aufmerksam-
keit erhalten.

Brigitte Studer: Frauen an den Univer-
sitäten in der Schweiz. Zu beziehen
bei: Dokumentationsstelle für Wissen-
schaftspolitik, Wildhainweg 9, Post-
fach 2732, 3001 Bern (031/61 96 55)
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